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terricht aus, d. h. inwieweit fühlen sie sich anderen Gruppen 
unterlegen und inw1ewe1t bauen sie ihrerseits Außenseiter
gruppen auf, um selbst Überlegenheit empfinden zu konnen 
(Gastarbeiterproblematik)? 

Welche Rolle spielt der Kontakt zwischen Lehrer und Eitern? 
Welche Bezugsgruppen haben Jungarbeiter und welche Mög
lichkeiten g1bt es im Unterricht, einen neuen Kontakt zu 
Bezugsgruppen aufzubauen (Gruppen 1m Jugendfreizeitheim, 
Jugendverbande, Gewerkschaften etc.)? 

Zur Interaktion in Klassenverbänden 

Unter welchen Voraussetzungen ist es möglich, in Klassen
verbanden em Kl1ma zu entwickeln, daß den Jugendlichen 
das Gefühl der Zugehängkeil zu emer Gruppe gibt, d. h gibt 
es h1er erfolgreiche Ansatzpunkte wie Klassenfahrten, Pro
jekte etc ? Welche Jugendlichen werden zu Außenseitern 
und w1e laßt sich das Problem der Außense1ter lösen? Kann 
eme Klasse sich als Gruppe 1n etwa selbst steuern oder be
nötigen s1e dafur einen Lehrer? Muß eine Klasse den gan
zen Lehrgang uber von einem bestimmten Lehrer unterrichtet 
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werden oder ist ein Unterricht denkbar, in dem viele ver
schiedene Lehrer, Werkstattlehrer und Ausbilder bei den Ju
gendlichen unterrichten (Problem beim berufsvorbereitenden 
Unterricht, der auf die Verm1ttlung von theoretischen und 

Kenntnissen in mehreren Berufsfeldern zielt)? 
Inwieweit 1st es möglich, in Jungarbeiterklassen Gruppen
projekte in der Weise durchzuführen, daß ein Lehrer nur je
weils bei einer Gruppe ist und die anderen Gruppen für sich 
alleine arbeiten? 

Zu Unterrichtsmedien, Lehr- und Lernmitteln 

Können den Jugendlichen Lernmittel ausgehandigt werden 
oder muß die Schule die Lernmittel für die Jugendlichen be
reithalten? S1nd spezielle Lernmittel für Jungarbeiter not
wendig (Farbe, Format, Schriftgröße, Schreibdichte)? Zeigen 
Jungarbeiter Praferenzen oder Abneigungen bei bestimmten 
Lehr- und Lernmitteln? Ist bei Jungarbeitern ein Unterricht 
möglich, in dem wenig externe Lehr- und Lernmittel benutzt 
werden und bei dem die Jugendlichen eigene Ordner füh
ren? 

Probleme der beruflichen Eingliederung Behinderter 
im Hinblick auf zunehmende Engpässe im Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzangebot 

Im Zuge der Verknappung von Ausbildungs- und Arbeits
plätzen wird die berufliche Integration behinderter Jugend
licher immer schwieriger. So liegen für die betroffenen Per
sonengruppen die größten Probleme in allgemeinen Vorur
teilen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit. Je nach Art der 
Behinderung entstehen daraus unterschiedliche Probleme, 
die sich im Hinblick auf eine qualifizierte Ausbildung und 
spätere Arbeitsplatztindung niederschlagen. ln Zeiten der 
allgemeinen Rezession müssen die Anstrengungen daher 
verstärkt darauf gerichtet sein, alle Möglichkeiten auszu
schöpfen, die auch für behinderte Jugendliche eine Berufs
ausbildung und Berufseingliederung gewährleisten. 

D1e Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung behinderter 
Jugendlicher sind an Art und Schwere des Funktionsverlustes 
und dam1t an den Jeweiligen Lernort gebunden. 

Wahrend !ur d1e Ausbildung Körperbehinderter hauptsächlich 
Berufsbildungswerke 1n Frage kommen, die Jugendliche mit 
Korperbehinderungen verschiedener Art und Schwere auf
nehmen und !ur Blinde, Hör- und Sprachgeschädigte Spezial
emnchtungen zur Verfugung stehen, smd lernbehinderte Ju
gendliche 1n der Mehrzahl auf das allgemeine Ausbildungs
platzangebot angew1esen. Im Zuge der Verknappung von 
Ausbildungsplätzen wird ihre Chance immer schlechter, eine 
Lehrstelle zu bekommen. F11r Korper- und Sinnesbehinderte 
w1ederum ist es heute erheblich schwerer als noch vor weni
gen Jahren, nach abgeschlossener Ausbildung einen geeig
neten Arbeitsplatz zu fmden, obgleich bei richtiger Berufs
wahl und grundlicher Ausbildung davon ausgegangen wer
den kann, daß Behinderte ebenso sind wie 
Nichtbehinderte. 

Mit solchen Problemen befassen sich vor allem die Berufs-

blldungswerke. Ihre primäre Aufgabe ist es daher, ihre Arbeit 
so zu konzipieren, daß eme höchstmögliche Vermittlungs
chance der behinderten Berufsanfänger auf dem freien Ar
beitsmarkt gewahrleistet ist. 

Die Bemuhungen !ur Lernbehinderte gehen in der Regel 
mehr dahin, durch ausbildungsvorbereitende und ausbil
dungsbegleitende Maßnahmen kompensatorischer Art die 
Chancen der betroffenen Jugendlichen zu erhöhen, einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen und den Leistungsanforde
rungen einer Berufsausbildung gerecht zu werden. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß es sich bei "Lernbehinderung" um 
einen schwer abgrenzbaren Begriff handelt. 

Der in Verbindung mit § 48 Berufsbildungsgesetz 1) (BBiG) 
1n der Praxis verwendete Begnil der Lernbehinderung bei
spielsweise hat eine erhebliche Bandbreite und reicht von 
sehr niednger Intelligenz (IQ 70/79) 2) bis zur Minderleistung 
bei - an sich - normaler Intelligenz (z. B. infolge ungenü
gender Motivation). 

1. Berufsbildungswerke und Sondereinrichtungen: 

ln Berufsbildungswerken werden behinderte Jugendliche mit 
sehr unterschiedlicher Bildungsfähigkeit auf einen Beruf bzw. 
auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. Entsprechend breit 
1st das Angebot der Ausbildungsleistungen. Es reicht von 
berufsvorbereitenden Maßnahmen wie Berufstindung und För
derung der Ausbildungsreife über die Vermittlung von Teil
qual1f1kat1onen in einzelnen Berufsbereichen, bis hin zur Aus
bildung in anerkannten Ausbildungsberufen oder der Ver
mittlung von Ausbildungsgängen nach § 48 BBiG. Im Rahmen 
dieser Aufgabenstellungen nehmen Berufsbildungswerke Ju
gendliche verschiedener Behinderungsarten auf. Ausnahmen 
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gelten dort, wo Art und Schwere der Behinderung spezielle 
Formen der Ausbildung und der Betreuung erfordern 

1.1 Körperbehinderte 

Berufsbildungswerke bestehen für solche körperbehinderten 
Jugendlichen, deren Schadigung zu erheblichen und anhal
tenden Auswirkungen auf die motorischen, kognitiven, emo
tionalen oder sozialen Fahigkeiten geführt hat. 

ln einer Beobachtungs- und Erprobungsphase muß geprl.ift 
werden, inwieweit durch orthopädische Mittel, medizinische 
Betreuung und Krankengymnastik der Funktionsverlust ge
mindert werden kann. 

1.2 Gehörlose und hochgradig Hörbehinderte 

Gehörlose und hochgradig Hörbehinderte werden in Sonder
emnchtungen beruflich gefördert. Bei der Berufswahl muß 
insbesondere die emgeschrankte sprachliche Kommunika
tionsfähigkeit beruckslchligl werden. 

1.3 Blinde und Sehbehinderte 

Auch die berufliche Bildung blinder Jugendlicher erfolgt 
grundsatzlieh in besonderen Einrichtungen. Diese nehmen 
auch hochgradig sehbehinderte Jugendliche auf. Bei der Be
rufswahl ist u. a der Grad des Sehvermögens, des Orientie
rungsvermögens und der Greifsicherheit zu berucksichtigen. 

1.4 Lernbehinderte 

Nicht nur fl.ir Körper- und Sinnesbehinderte, sondern auch 
fl.ir Jugendliche, deren Lernbehinderung so schwerwiegend, 
umfassend und langfristig ist, daß sie nur in besonderen Ein
richtungen 1n geeigneter Weise beruflich gefördert werden 
kennen, sind Berufsbildungswerke unentbehrlich. Dadurch 
können vor allen Dingen weitere Beeinträchtigungen im so
zialen Bere1ch vermieden werden. 

2. Qualifikationserwerb und Arbeitsplatzanforderungen in Be
rufs-Bildungswerken 

Alle sozialen und beruflichen Eingliederungshilfen für behin
derte Jugendliche 1n Berufsbildungswerken verlieren ohne 
Chance auf einen späteren Arbeitsplatz weltgehend ihre Be
deutung. Behinderte müssen sich ebenso w1e Nichtbehinderte 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt onent1eren. Unter ver
schärften Konkurrenzbedingungen werden sie eher freige
setzt oder können beruflich erst gar n1cht Integriert werden. 

D1e Ausbildung 1n Berufsbildungswerken muß daher 1m Hin
blick auf d1e Konkurrenzsituation mit Nichtbehmderten ge
währleisten, daß der Jugendliche nach Abschluß der Aus
bildung an den berufstypischen Arbeitsplatzen ohne langere 
Emarbe1tungsze1t emgesetzt werden kann und die volle Lei
stung erbnngt D. h., daß d1e Qualifikationsmuster einer Aus
bildung für Behinderte in Berufsbildungswerken so beschaf
fen sem mussen, daß s1e den jeweiligen Anforderungen der 
betrieblichen Praxis magliehst nahe kommen. 

Da die Mobil1tät und Flexibilität der Körper- und Sinnesbe
hinderten von vornherein erheblich eingeschränkt ist, kann 
sie nicht vorrangiges Z1el der Ausbildung sein. Vielmehr muß 
die Qualifikation Behinderter an bestimmten Arbeitsplatz
typen unmittelbar verwertbar sein. Dies heißt aber keines
wegs, daß eme verstarkte Vermittlung von Teilqualifikationen 
anzustreben 1st. Im Gegenteil, eine möglichst hohe berufliche 
Qualifizierung ist insbesondere fur Behmderte Voraussetzung 
fur Arbeitsplatzsicherheit 

3. Probleme der beruflichen Eingliederung lernbehinderter 
Jugendlicher 

Nach § 28 BBiG durfen Jugendliche unter 18 Jahren nur in 
anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden. Aus
genommen h1ervon sind nach § 48 BB1G "kcirperl1ch, geistig 

und seelisch Behinderte". Dazu werden in der Ausbildungs
praxis hauf1g auch diejenigen Jugendlichen gezahlt, deren 
"Lernbehmderung" hauptsächlich 1n erheblichen schulischen 
Defiziten liegt und dazu fuhrt, daß s1e den theoretischen An
forderungen einer Berufsausbildung nicht gerecht werden 
Aufgrund der gegenwartigen und fur d1e nachste Zukunft ab
sehbaren Ausbildungsplatzsituation sind ihre Ausbildungs
chancen besonders schlecht. 

Maßnahmen für d1e betroffenen Personengruppen sind ge
genwartlg Insbesondere: 

3.1 Hilfen zur Herstellung der Ausbildungsreife durch ausbil
dungsvorbereitende Lehrgange kompensatorischer Art mit 
dem Z1el, d1e betreffenden Jugendlichen zu befahigen, eme 
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu ab
solvieren, ggf. unterstutzt durch ausbildungsbegleitende Maß
nahmen soz1alpadagogischer Art; 

3 2 aufgrund des zunehmenden Mangels an geeigneten Aus
bildungsstellen ist beispielsweise in Berlm der verstarkte 
Ausbau von überbeineblichen Ausbildungsplatzen 1n Angnff 
genommen worden; 

3.3 obgleich dies den eigentlichen Intentionen des BBiG wi
derspricht, ist in den letzten Jahren eine erhebliche Zunah
me von Sonderausbildungsgangen nach § 48 BB1G (Kammer
regelungen) zu beobachten. Zudem sind d1e jeweil1gen Aus
bildungsgange von Kammer zu Kammer meist unterschied
lich konzipiert. Es ist daher eine wicht1ge Aufgabe der ent
sprechenden Fachabteilung des Bundesinstituts für Berufs
bildung zu prüfen, 

- welche Ausbildungsgange nach § 48 BBiG bundeseinhell
lieh geregelt werden sollten, um die Verwertbarkeit des 
Abschlusses auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern und 

welche Ausbildungsgange aufgrund regionaler und struk
tureller Unterschiede der gewerblichen Wirtschaft oder 
der geringen Zahl der betroffenen Behindertengruppen 
nicht bundeseinheitlich geregelt zu werden brauchen oder 
können 3). 

Bevor Ausbildungsgänge nach § 48 BB1G zur Anwendung 
kommen, ist im Einzelfall jedoch in Abhang1gke1t von Art und 
Schwere der Lernbehinderung zu klaren, ob 

die Berufsausbildung an den allgememen oder an be
sonderen Lernorten (z. B. in Berufsbildungswerken) er
folgen sollte; 

durch Forderungsmaßnahmen vor Begmn der Berufsaus
bildung die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses 1n einem 
anerkannten Ausbildungsberuf erhöht werden kann; 

im Falle der Ausbildung 1n einem anerkannten Ausbil
dungsberuf Hilfen wahrend der Berufsausbildung zur Er
reichung des Ausbildungsziels angeboten werden müs
sen; 

formale Abweichungen bei Zw1schen- und Abschlußprl.i
fungen notwendig smd. 

Entsprechend der bildungspolitischen Leitlm1e, mogl1chst in 
anerkannten Ausbildungsberufen auszubilden, sind alle Maß
nahmen zu berucks!chtlgen, d1e insbesondere auch Jugend
liche mit schulischen Def1Z1ten und vorl.ibergehenden Lern
störungen befahigen, eine Ausbildung 1n einem anerkannten 
Ausbildungsberuf zu durchlaufen. Als Beispiel se1 auf das 
Handwerksmodell zur Eingliederung "lernbehinderter" Ju
gendlicher verw1esen [4]. 

4. "Recht auf Arbeit" für Behinderte? 

Ein Recht auf Arbe1t im Sinne eines subjektiv öffentlich
rechtlichen Anspruchs des emzelnen gegenüber dem Staat 
besteht n1cht. 

Recht auf Arbeit versteht s1ch als Ausfluß des allgemeinen 
Personllchkeltsrechts des Artikels 2 (1) [5] und des Artikels 
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12 (1) [6] Grundgesetz (GG). Danach ist es staatltcher Ge
walt verwehrt, den emzelnen daran zu hindern, zu arbeiten 
bzw em Arbetts- oder Ausblldungsverhaltnts emzugehen. 
Gletchwohl verpfltchten dtese Verfassungsbestimmungen den 
Staat auch - namltch msbesondere im Hinblick auf das So
ztalstaatsgebot nach Art. 20 (1) GG [7] - Jedermann die 
Ausubung oder das Erlernen emes Berufs bzw. dte Siche
rung des Lebensunterhalts durch Arbett zu ermögltchen. 

Recht auf Arbeit ist msowett als allgememer soztalpolttischer 
Handlungsauftrag an dte staatltche Exekutive und an dte 
staatltche Legislattve zu verstehen und zu verwtrkltchen. Dies 
gtlt m besonderem Maße fur benachteiligte Personengrup
pen. Insofern 1st die berufltche Btldung und Emgltederung 
Behinderter eme vordnngltche soztalpoltttsche Aufgabe. 

Anmerkungen 

[1] § 48 Berufsbildungsgesetz (1) Fur d1e Berufsausbildung korperlich, 
ge1st1g oder seel1sch Behinderter gilt. sowe1t es Art und Schwere 
der Behinderung erfordern. § 28 n1cht (wonach fur e1nen anerkann
ten Ausbildungsberuf nur nach Ausbildungsordnung ausgebildet 
werden darf) Sowe1t Vorschnften nicht bestehen. regelt d1e zu
standlge Stelle d1e Durchfuhrung der Berufsausbildung 1m Rahmen 
d1eses Gesetzes (§ 44 BB1G) 

[2] Nach ,.HAWIK"" gilt als lernbehindert, wer e1nen Abweichungs
quotienten vom Intelligenzdurchschnitt (IQ 100) 1n Hohe von 1-2 
Standardabweichungen (IQ 15-30) unter Beruckslchtlgung statiSti
scher Vertrauensgrenzen (Standardmeßfehler IQ 4,5) ze1gt Lern
behinderung l1egt demnach be1 e1nem IQ zw1schen 65 und 80 vor 
Unter 65 handelt es s1ch um Ge1st,gbeh1nderte (Hardesty, F. P, 
Pnester, H J Handbuch fur den HAWI K, Bern 1956) 

[3] S1ehe Empfehlung des Bundesausschusses fur Berufsbildung vom 
25 8 1976 

[4] Deutscher Handwerkskammertag (Hrsg ). Modell zur Berufsemglie
derung und Berufsausbildung .. Lernbehinderter"' Sonn 1975 

[5] Art 2 (AIIgememes Personl1chke1tsrecht) (1) Jeder hat das Recht 
auf d1e fre1e Entfaltung semer Personl1chke1t, sowe1t er n1cht d1e 
Rechte anderer verletzt und n1cht gegen d1e verfassungsmaß1ge 
Ordnung oder das Sittengesetz verstoßt 

Sabine Adler 

[6] Art. 12 (Berufsfre1he1t) (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, 
Arbeitsplatz und Ausbildungsstalle fre1 zu wahlen. D1e Berufsaus
ubung kann durch Gesetz oder auf Grund e1nes Gesetzes geregelt 
werden 

[7] Art 20 (Bundesstaat11che Verfassung; W1derstandsrecht) (1) D1e 
Bundesrepublik Deutschland 1st e1n demokratischer und sozialer 
Bundesstaat (Grundgesetz fur d1e Bundesrepublik Deutschland 
vom 23 5 1949) 
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Perspektiven für die Erwachsenenbildung als Folge der 
derzeitigen Ausbildungsplatz- und Arbeitsplatzsituation 

Die sich seit einigen Jahren abzeichnende und_ in Zukunft 
aller Voraussicht und Berechnung nach verstärkende 
·nahme von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen verringert vor 

für diejenigen Jugendlichen, die zwischen 1957 bis
_1969 geboren wurden die Chancen für ejne Beryfsausbi!
.!tl!.fl9_bzw. für die Erlangung eines Arbeitsplatzes. Bildungs
forschung, Bildungspolitik und Bildungspraxis haben sich in 
der Vergangenheit von den im Zusammenhang mit den ge
burtenstarken Jahrgängen und den sich gleichzeitig abzeich
nenden Entwicklungen im Ausbildungs- und Beschäftigungs
sektor jeweils überraschen lassen. Damit in absehbarer Zeit 
die Erwachsenenbildung nicht ebenfalls vor unlösbaren .PrQ: 
blemen stehen wird, müssen bereits heute Konzeptionen und 

_Voraussetzungen für die aufgrund der derzeitigen Ausbil-
dungsplatz- und Arbeitsplatzsituation auf die Erwachsenen
bildung zukommenden Aufgaben entwickelt werden. --

1. Auswirkungen von Ausbildungsplatz- und Arbeitsplatzman
gel auf die Entwicklung im Jugendalter. 

1.1 Zur Prägung von Persönlichkeitsstrukturen 

Dte Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland deftniert 
steh gern - auch 1m Hmbltck auf das Bildungssystem und 

semer Funkttonen - als Leistungsgesellschaf!. Im Selbst
verstandnts einer Leistungsgesellschaft wtrd der soztale Sta
tus emes Mttglteds d1eser Gesellschaft als- wesentlich be
sttmmt angesehen durch dte m der Arbetts- und Produktions
-sphäre individuell erbrachte Leistung [1]. Unabhängig da: 
von, ob die Kritenen einer Leistungsgesellschaft und der 
darin enthaltene Grundsatz, daß vornehmltch aufgrund indi
vidueller Leistung Soztal- und Lebenschancen verteilt wer
den, objektiv uneingeschrankt auf dte Gesellschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland anzuwenden smd (2], vermit
telt das bestehende gesellschaftliche Selbstbtld den Jugend
lichen em am Leistungsbegriff orientiertes Lettbtld, an das ste 
steh durch berufltche Sozialisation [3] und berufliche Tätig
kelt anpassen sollen. 

Berufltche Soztaltsatton stellt vor allem die Einfuhrung in 
_Berufspostttonen dar. "Die einzelnen mussen sich die tech
nischen Kenntnisse und die normativen Orientierungenan
eignen, die notig sind, um den verschiedenen Rollen emer 
Positton gerecht zu werden" [4]. Berufliche Sozialisation kann 
dabet ntcht als em abgegrenzter, isolierter Vorgang gesehen 
werden, sondern 1st m Zusammenhang und auf der Grund
lage der vorausgegangenen und daneben bestehenden fami
ltaren und schultsehen Sozialisation zu betrachten. 


